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Beschluss 
 
 
 
Beschlussgegenstand 
Entscheidung zur Einlegung eines Rechtsmittels gegen die Festsetzung der Kreisumlage 2023 

 

 
Beschlusstext: 
Der Stadtrat beschließt, gegen den Bescheid über die Festsetzung der Kreisumlage für das 
Haushaltsjahr 2023 keine Rechtsmittel einzulegen. 
 
Alternativ wäre bei Ablehnung des vorgeschlagenen Beschlusses folgendes zu beschließen: 
 
 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, gegen den Bescheid über die Festsetzung der 
Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 Rechtsbehelf einzulegen.  
 
Der Streitwert beträgt 12.537.307 €. 
   
 
 
 
07.12.2023 Stadtrat 
Beschluss – Nr.:  8-39/23 
mehrheitlich beschlossen 
Ja 23  Nein 0  Enthaltung 2  Befangen 0   
 
 
 

 
 
Bemerkung: 
 
Aufgrund des § 33 KVG LSA waren keine Mitglieder 
des Stadtrates von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. 
 
tritt in Kraft am: Tag nach der Beschlussfassung 
 
 
 
 
 
Sangerhausen, 07.12.2023 
 
 
gez. S. Strauß 
Oberbürgermeister 
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